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1. Einleitung1

Mit steigenden Steuerfinanzierungsanteilen hat die 
Frage nach der künftigen Finanzierung der sozia-
len Sicherung im Allgemeinen und der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) im Besonderen neue Auf-
merksamkeit erfahren. In der Politik scheint sich die 
Auffassung durchzusetzen, dass künftige Ausgaben-
steigerungen insbesondere durch höhere Steuerzu-
schüsse zu finanzieren sind, auch vor dem Hintergrund, 
dass Möglichkeiten zur Erhöhung der Beitragssätze 
begrenzt sind, will man die 40 %-Grenze der Sozial-
garantie aus dem letzten Koalitionsvertrag von CDU/
CSU und SPD nicht verletzen bzw. auch nach der Bun-
destagswahl im September 2021 einhalten (vgl. BMF 
2020, S. 2). Als beitragsfinanziertes Versicherungsmo-
dell basiert das GKV-System auch auf dem Äquiva-
lenzprinzip, d. h. Leistung und Gegenleistung stehen 
im Sinne einer gruppenmäßigen Äquivalenz in einem 
bestimmten Verhältnis zueinander (zumindest auf der 
kollektiven Ebene der Versichertengemeinschaft, aus-
führlicher siehe Wille/Ulrich 2021, S. 22 ff.). 

Unterschiede zwischen den Sozialversicherungssys-
temen zeigen sich mit Blick auf Beitragsgestaltung 
und Leistungsbemessung. In der gesetzlichen Ren-
tenversicherung (GRV) und in der gesetzlichen Ar-
beitslosenversicherung (ALV) entspricht die einkom-
mensabhängige Beitragsgestaltung, im Sinne der 
individuellen Äquivalenz, der Art der Leistungsbe-
messung, d. h. mit höherem Einkommen zahlt man 
einen höheren Beitrag bis zur Bemessungsgrenze, 
erhält dafür aber eine höhere Rentenzahlung oder 
ein höheres Arbeitslosengeld. Dies gilt in der Renten-
versicherung auch für Ausbildungs- und Erziehungs-
zeiten, die als sozialpolitische Maßnahmen klar ab-
gegrenzt und steuerfinanziert werden können. Die 
Leistungen in der GKV und in der sozialen Pflegever-
sicherung (SPV) erfolgen aber nicht einkommensab-
hängig, sondern bedarfsorientiert. Hier entspricht die 
einkommensabhängige Beitragsgestaltung nicht der 
Art der Leistungsbemessung, was die Abgrenzung 
steuerfinanzierter Leistungen erschwert.

Für die GKV und die SPV lassen sich versicherungs-
fremde Leistungen im Vergleich zur GRV und zur ALV 

somit nur unschärfer abgrenzen mit der Konsequenz, 
dass Steuermittel in der GKV und der SPV für versi-
cherungsfremde Leistungen bisher nicht zielgenau 
eingesetzt werden. Eine genaue Abgrenzung, was in 
der GKV zu den versicherungsfremden Leistungen 
zählt, ist bis heute nicht erfolgt. Dadurch eröffnet sich 
den politischen Entscheidern ein beträchtlicher Er-
messensspielraum (vgl. Jacobs 2020, S. 3).

Der Beitrag analysiert die haushalts- und wirtschafts-
politischen Illusionen und Gefahren einer stärkeren 
Steuerfinanzierung sozialer Leistungen unter ord-
nungs-, wettbewerbs- und politökonomischen Ge-
sichtspunkten und diskutiert die Ansatzpunkte für 
eine zielorientierte Beitrags-, Steuer- oder Kreditfi-
nanzierung kommender Ausgabensteigerungen.

2. Fiskalische Lage in den öffentlichen Haushalten

2.1. Bundeshaushalt und Sozialversicherung

Mit Beginn der Corona-Pandemie hat der Bund eine 
unterstützende Finanzpolitik eingeleitet, die sich über 
den ersten Nachtragshaushalt 2020, den Haushalt 
2021, den Nachtragshaushalt 2021 und den Haus-
haltsentwurf für 2022 fortsetzt (vgl. BMF 2022, S. 1). 

Ein wesentliches Element dieser Politik sind erheb-
liche Zuschüsse an die Sozialversicherung, um die 
Beitragssätze zu stabilisieren und so, unter dem As-
pekt der Lohnnebenkosten, günstige Rahmenbedin-
gungen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu schaf-
fen. Zur Finanzierung erhöhte die Bundesregierung 
in den Jahren seit 2020 zudem die Nettokreditauf-
nahme stark (vgl. Tabelle 1 ). Anfang Juli 2020 be-
schloss der Bundestag den zweiten Nachtragshaus-
halt 2021, wonach allein der Bund im Jahr 2021 
zusätzlich 240,2  Mrd. Euro an Krediten aufnehmen 
darf (vgl. BMF 2021c). Die Eckwerte des Haushalts-
entwurfs 2022, der am 24. März 2021 vom Kabinett 
gemeinsam mit der Finanzplanung 2021 bis 2025 ver-
abschiedet wurde, sehen für 2022 eine Nettokredit-
aufnahme in Höhe von 99,7 Mrd. Euro vor (vgl. Bütt-
ner 2021, S. 7). Die Bundesregierung geht für 2022 
von einer erneuten Inanspruchnahme der Ausnahme-
regelung für außergewöhnliche Notsituationen nach 
Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 GG aus (vgl. BMF 2022, 
S.  5). In den Finanzplanungsjahren ab 2023 sehen 
die Eckwerte dann wieder die Einhaltung der regulä-
ren Kreditobergrenze der Schuldenregel vor mit einer 
geplanten Nettokreditaufnahme in Höhe von 5,4 Mrd. 

1 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Beitrag bei 
Personenbezeichnungen und personenbezogenen Nomina über-
wiegend die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe 
gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Ge-
schlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Grün-
de und bein-haltet keine Wertung.
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Euro (2023), 12,0 Mrd. Euro (2024) und 11,8 Mrd. Euro 
(2025). Allerdings mehren sich Stimmen, erst ab dem 
Jahr 2024 die Regeln der Schuldenbremse wieder 
einzuhalten (vgl. Vallée et al. 2021, S. 11). 

Die staatliche Schuldenstandsquote unterschritt zum 
Ende des Jahres 2019 mit 59,7 % des BIP erstmals 
seit 2002 wieder die Maastricht-Obergrenze von 60 % 
des BIP. Die Haushalts- und Finanzpolitik nach der 
Finanz- und Wirtschaftskrise ab dem Jahr 2007 trug 
maßgeblich dazu bei, dass Deutschland Spielräume 
bei der Neuverschuldung ab dem Jahr 2020 hatte. In 
der Corona-Krise nimmt der Bund derzeit etwa fünf-
mal so viele Schulden auf wie in der Finanzkrise nach 
2008. Infolge der Maßnahmen zur Bewältigung der 
Corona-Pandemie stieg die Schuldenstandsquote im 
Jahr 2020 auf 69,8 % des BIP an. Nach einem Anstieg 
auf 75 % im Jahr 2021 soll die Schuldenquote nach 
der Projektion des Finanzministeriums bis zum Ende 
des Finanzplanungszeitraums 2025 wieder auf 70 % 
des BIP zurückgeführt werden (vgl. BMF 2022, S. 7).

Die gesetzlichen Krankenkassen waren mit einem De-
fizit ins Jahr 2020 gestartet. Nach den ersten drei 
Pandemie-Monaten stand unterm Strich ein Minus 
von 1,3 Mrd. Euro. Dabei hatten die 105 Kassen 
Ende März 2020 noch 18,3 Mrd. Euro an Finanzreser-
ven. Für das gesamte Jahr 2020 wiesen die gesetzli-
chen Krankenkassen insgesamt ein Defizit von rund 
2,7 Mrd. Euro aus (vgl. Tabelle 2).

Um das erwartete Defizit der Krankenkassen in Höhe 
von 16 Mrd. Euro im Jahr 2021 zu decken und die fi-
nanzielle Lage der Krankenkassen zu stabilisieren, 
wurde der Bundeszuschuss für das Jahr 2021 um 
5  Mrd. Euro auf insgesamt 19,5 Mrd. Euro erhöht. 
Aus dem Abschmelzen der Rücklagen sollen weitere 
8 Mrd. Euro zur Defizitdeckung beitragen, finanziert 
vor allem durch die Krankenkassen, die mehr als die 

Mindestreserve von 0,2 Monatsausgaben aufwiesen. 
Die verbleibende Finanzlücke der GKV von noch etwa 
3 Mrd. Euro wurde über eine Erhöhung des durch-
schnittlichen Zusatzbeitrags um 0,2 Prozentpunkte 
auf 1,3 % geschlossen (vgl. BMG 2021a, S. 1).

Den gesetzlichen Krankenkassen droht aber auch im 
Jahr 2022 ein erneutes Defizit von bis zu 28,5 Mrd. 
Euro, im Jahr 2025 könnte der GKV-Finanzierungs-
bedarf (Defizit) einen zusätzlichen Bundeszuschuss 
in Höhe von 26,8 Mrd. Euro erfordern, so dass der 
Bundeszuschuss auf 41,3 Mrd. Euro ansteigen könn-
te. (vgl. Albrecht/Ochmann 2021, S. 11 ff.). Alterna-
tiv müsste der durchschnittliche Zusatzbeitrag von 
derzeit 1,3 % auf 3,0 % steigen. Um den Anstieg des 
Zusatzbeitragssatzes zu vermeiden, fordern die Kran-
kenkassen eine deutliche Ausweitung der Steuerfi-
nanzierung. Vorbild ist die Rentenversicherung, die 
vom Bund rund 100 Mrd. Euro im Jahr an Steuergel-
dern erhält, den mit Abstand größten Einzelposten im 
Bundeshaushalt.

Der zusätzliche Bundeszuschuss für die GKV steigt im 
Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 um 2 Mrd. 
Euro auf 7 Mrd. Euro an. Der gesamte Bundeszu-
schuss beläuft sich dann auf 21,5 Mrd. Euro (vgl. Alb-
recht/Ochmann 2021, S. 11 ff.; Bahnsen/Wild 2021b, 
S. 4 ff.). Der GKV-Schätzerkreis hat am 13. Oktober 
2021 einen zusätzlichen Finanzbedarf der GKV von 
7 Mrd. Euro prognostiziert (vgl. GKV-SV 2021). Hinter-
grund hierfür ist die Erwartung höherer Ausgaben im 
Jahr 2022. Um den für das kommende Jahr gesetz-
lich vorgegebenen rechnerischen durchschnittlichen 
Zusatzbeitragssatz von 1,3 % nicht zu überschreiten, 
hat die Bundesregierung nun eine Rechtsverordnung 
auf den Weg gebracht, die den Bundeszuschuss um 
das festgestellte Finanzdefizit erhöht. Damit wird der 
Bundeszuschuss im nächsten Jahr auf insgesamt 
28,5 Mrd. Euro (21,5 Mrd. Euro plus 7 Mrd. Euro) an-

Kennziffer Soll Entwurf Finanzplan

2021 2022 2023 2024 2025

In Mrd. Euro bzw. in %

Ausgaben 547,7 443,0 403,4 407,6 408,3

Einnahmen 547,7 443,0 403,4 407,6 408,3

dar. Steuereinnahmen 284,0 315,2 332,9 346,4 359,2

Nettokreditaufnahme 240,2 99,7 5,4 12,0 11,8

Nettokreditaufnahmequote (%) 4,4 2,3 1,3 2,9 2,9

Schuldenquote (%) 74,5 74,0 73,3 72 69,3

Tabelle 1: Kennziffern des Bundeshaushaltsentwurfs 2022 und der Finanzplanung (2021- 2025); Quelle: BMF 2021a
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steigen. Hinzu kommt ein geplanter Bundeszuschuss 
für die SPV in Höhe von 5,1 Mrd. Euro und rund 110 
Mrd. Euro Steuerzuschuss für die GRV (vgl. www.so-
zialpolitik-aktuell.de; BMF 2021b). 

In der Gesamtschau über alle Sozialversicherungs-
zweige ergeben sich folgende (geplanten) Steuerzu-
schüsse für die Jahre 2020 bis 2022 (vgl. Tabelle 3). 

Im Jahr 2020 belaufen sich die Steuerzuschüsse in 
allen Zweigen der Sozialversicherung auf 117,4 Mrd. 
Euro, das entspricht einem Anteil von 23,1 % am Bun-
deshaushalt des Jahres 2020. Dieser Anteil bleibt na-
hezu unverändert für das laufende Jahr 2021 (22,7 %) 
und steigt gemäß den Werten der Haushalts- und Fi-
nanzplanung auf 34,2 % im Jahr 2022. 

Schaut man isoliert auf die Krankenkassen, ist die 
Ausgabenentwicklung im Jahr 2020 pandemiebe-
dingt von deutlichen Schwankungen geprägt (vgl. 
BMG 2021a). Zahlen aus Bayern deuten darauf hin, 
dass sich die Inanspruchnahme inzwischen stabili-
siert (KVB 2020). Nachdem Ende März und im April 

2020 erhebliche Einbrüche bei den Fallzahlen im Ver-
gleich zum Vorjahreszeitraum zu verzeichnen waren 
(Ende März: ca. - 25 %; April: ca. - 21 %), fielen diese 
im Mai 2020 bereits moderater aus (ca. - 14 %). Im 
Juni 2020 zeigte sich eine weitere Erholung in Bay-
erns Praxen, welche zum Ende des 2. Quartals 2020 
nur noch geringe Unterschiede bei den Fallzahlen 
bzw. Arzt-Patienten-Kontakten im Vergleich zu 2019 
ergaben (ca. - 3 %). 

Die aktuellen und sich abzeichnenden Finanzierungs-
probleme der GKV sind daher keineswegs nur der 
Corona-Pandemie geschuldet, sondern insbesonde-
re der Gesetzgebung mit ihren Leistungsausweitun-
gen in den letzten Jahren. Laut AOK-Bundesverband 
belaufen sich die Gesamtkosten der Gesetzgebung 
von 2019 bis 2022 auf 32,6 Mrd. Euro (vgl. Spangen-
berg 2021, S. 1). Dazu kommen in den nächsten Jah-
ren die grundlegenden Treiber der Ausgabenentwick-
lung, der medizinisch-technische Fortschritt und der 
demographische Wandel. 

2.2. Ordnungsökonomische Kriterien zur Steuer-
finanzierung in der Sozialversicherung 

Um die Frage zu beantworten, welche Leistungen der 
sozialen Sicherung über Beiträge und welche über 
Steuern zu finanzieren sind, wird in der finanzwissen-
schaftlichen Theorie das Äquivalenzprinzip herange-
zogen (vgl. Brümmerhoff/Büttner 2018, S.  210  ff.). 
Dieses Prinzip erfordert für die Beitragsfinanzierung 
eine gewisse Gleichwertigkeit zwischen Leistung und 
Gegenleistung. Die Beitragsfinanzierung ist dadurch 
gekennzeichnet, dass sich Leistungen eindeutig den 
Leistungsempfängern zurechnen lassen. Angewandt 
auf den Bereich der Sozialversicherung besagt das 
Prinzip der gruppenmäßigen Äquivalenz, dass nur 
diejenigen Leistungen durch Sozialversicherungsbei-
träge zu finanzieren sind, die eindeutig bzw. aus-
schließlich dem Versichertenkollektiv zugutekom-
men. 

Steuerfinanzierung ist im Gegensatz dazu immer 
dann angebracht, wenn Leistungen zu finanzieren 
sind, auf die sich das Äquivalenzprinzip nicht anwen-
den lässt. Für Steuern gilt teilweise das Leistungsfä-
higkeitsprinzip, d. h. der wirtschaftlich Leistungsfähi-
gere soll höhere Steuern zahlen, insbesondere bei der 
Einkommensteuer. Zudem gilt für Steuern das Non-
Affektationsprinzip, d. h. sämtliche Steuereinnahmen 
werden zur Deckung sämtlicher öffentlicher Ausga-

Kennziffer 2020 2021 2022 2025*

in Mrd. Euro bzw. in %

Defizit 2,7 16,0 28,5 27,0

Bundeszuschuss 18,0 19,5
21,5  

+ 7,0
41,3

Zusätzlicher  
Bundeszuschuss

3,5 5,0
7,0  

+ 7,0
26,8

Durchschnittlicher Zu-
satzbeitragssatz (%)

1,1 1,3 1,3 3,0

Tabelle 2: Kennziffern der GKV 2020-2025,  
Quelle: BMG 2021a; Albrecht/Ochmann 2021
* Defizit (Finanzierungsbedarf) ohne aktueller Bundeszu-
schuss in Höhe von 14,5 Mrd. Euro.

Steuerzuschuss 2020 2021 2022*

In Mrd. Euro und in % des Bundeshaushalts

GKV 18,0 19,5 28,5

GRV 97,6 103,5 110,0

SPV 1,8 1,3 5,1

insgesamt in Mrd. Euro 117,4 124,3 146,6

Ausgaben Bundeshaushalt 509,3 547,7 419,8

in % des Bundeshaushalts 23,1 22,7 34,2

Tabelle 3: Steuerzuschüsse im System der sozialen Siche-
rung 2020 bis 2022 (in Mrd. Euro und in % des Bundeshaus-
halts), Quelle: BMF 2021b
* geplant
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ben herangezogen, eine Zweckbindung ist nicht vor-
gesehen.

Die Verknüpfung beider Kriterien für die GKV be-
deutet, dass der Steueranteil in einem grundsätzlich 
beitragsfinanzierten System auf bestimmte Leistun-
gen beschränkt bleiben sollte, nämlich auf die Fi-
nanzierung der so genannten versicherungsfremden 
Leistungen und auf die Finanzierung der sozialversi-
cherungsfremden Einkommensumverteilung, da mit 
beiden überwiegend gesellschaftliche Ziele verfolgt 
werden (SVR 2005, Ziffer 478). Die Finanzierung ver-
sicherungsfremder Leistungen über Steuern ist inso-
weit theoretisch unstrittig, allerdings gibt es in der GKV 
bislang keine eindeutige Definition bzw. Abgrenzung. 
Die sozialversicherungsfremde Umverteilung umfasst 
alle Umverteilungsströme in der GKV, die über die 
Umverteilung von niedrigen zu hohen Gesundheitsri-
siken hinausgehen. Sie kann über Steuerzuschüsse 
an die GKV finanziert werden, zielgenauer wäre aber 
die Verlagerung in das allgemeine Steuer- und Trans-
fersystem. Das wäre beispielsweise der Fall, falls die 
Finanzierung auf einkommensunabhängige Prämien 
umgestellt würde (vgl. Rürup 2005, S. 47; Rürup/Wil-
le 2004, S. 11; SVR-W 2008; S. 394 ff.). Das jedoch 
steht gegenwärtig nicht auf der politischen Agenda. 
Bei der Frage Steuern oder Beiträge in der GKV geht 
es daher vor allem um die Erfassung und Abgrenzung 
der versicherungsfremden Leistungen.

2.3. Versicherungsfremde Leistungen

Eine Erhöhung der Steuerfinanzierung in der GKV ist 
berechtigt, falls es sich um versicherungsfremde Leis-
tungen handelt. So begründen auch die Krankenkas-
sen ihre Forderung nach höheren Steuerzuschüssen. 
Eingeführt wurde der Begriff in die GKV im Jahr 2004 
(vgl. Abbildung 1). Damals wurde beschlossen, dass 
der Bund einen festen Zuschuss in Höhe von 1 Mrd. 
Euro an die GKV leistet „zur pauschalen Abgeltung 
der Aufwendungen der Krankenkassen für versiche-
rungsfremde Leistungen“ (Jacobs 2020, S. 1).

Was genau mit versicherungsfremd gemeint ist, wur-
de nicht konkret festgelegt und ist bis heute auch 
nicht konkretisiert worden. In der Literatur zu die-
sem Thema wird der Begriff unterschiedlich weit ge-
fasst (vgl. Meinhardt 2018; WIG2 2020; BMG 2021b). 
Zu Beginn ging es vornehmlich um Leistungen im 
Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutter-
schaft. Hierfür sollte der Zuschuss 4,2 Mrd. Euro be-
tragen, die planmäßig im Jahr 2006 erreicht wurden 
(vgl. Abbildung 1). 

Danach wurde der Bundeszuschuss durch das Haus-
haltsbegleitgesetz 2006 für die Jahre 2007 und 2008 
auf 2,5 Mrd. Euro festgelegt. Das GKV-Wettbewerbs-
stärkungsgesetz (GKV-WSG 2007) korrigierte erneut 
die Größenordnung des Bundeszuschusses, der nun 
bis auf eine Gesamtsumme von 14 Mrd. Euro anstei-
gen sollte. In der Gesetzesbegründung war von ge-
samtgesellschaftlichen Lasten zu lesen, beispielswei-
se die beitragsfreie Mitversicherung von Kindern, die 

Abbildung 1: Bundesbeteiligung an den GKV-Einnahmen des Gesundheitsfonds (2004 - 2022), Quelle: Eigene Darstellung nach 
Bundesministerium für Gesundheit 2021a, GKV-Statistik
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einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung gesamtgesell-
schaftlicher Solidarität leistet (vgl. Jacobs 2020, S. 1). 
Durch die Finanzkrise erhöhte sich der Bundeszu-
schuss in den Jahren 2010 und 2011 um 3,9 Mrd. Euro 
respektive 2,0 Mrd. Euro und erreichte im Jahr 2012 
den Zielwert des GKV-WSG in Höhe von 14 Mrd. Euro.

Der Begriff versicherungsfremde Leistungen wurde 
nicht mehr erwähnt. In den folgenden drei Jahren 2013 
bis 2015 musste die GKV einen Beitrag zur Haushalts-
konsolidierung leisten, der Bundeszuschuss wurde 
entsprechend gekürzt. In den Jahren 2017 bis 2019 
erreichte er eine Höhe von 14,5 Mrd. Euro. Mit Be-
ginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wurde der 
Bundeszuschuss erneut erhöht: 3,5 Mrd. Euro im Jahr 
2020, 5 Mrd. Euro im Jahr 2021 und 14 Mrd. Euro ge-
plant in 2022. Neben familienpolitischen Leistungen 
und der Bezuschussung der ALG-II-Empfänger zäh-
len in einigen Studien ein Großteil der Präventionsauf-
gaben, die Beteiligung an Infrastrukturinvestitionen, 
aber auch Schutzimpfungen oder die Finanzierung 
von Versorgungsforschung zu den versicherungs-
fremden Leistungen (vgl. WIG2 2020, S. 17).

Als Zwischenfazit bleibt festzuhalten, dass es eine 
klare, wissenschaftlich abgeleitete Definition versiche-
rungsfremder Leistungen nicht gibt. Die in der Literatur 
ausgewiesenen Werte streuen erheblich. In einer Aus-
arbeitung der Wissenschaftlichen Dienste des Bun-
destages aus dem Jahr 2016 heißt es, dass die fehlen-
de Definition für die versicherungsfremden Leistungen 
kein Zufall ist (vgl. WD 2016, S. 4). „Diese Einschät-
zung liegt insoweit nahe, als die Gründe für Verände-

rungen beim Bundeszuschuss nur selten mit seinem 
gesetzlichen Bestimmungszweck zu tun hatten und 
stattdessen konjunktur-, haushalts- oder beschäfti-
gungspolitischer Natur waren. Jede Form einer festen 
Regelbindung hätte der Politik einen derart flexiblen 
Einsatz dieses Instruments zwangsläufig erschwert 
und würde dies auch künftig tun“ (Jacobs 2020, S. 3). 

3. Folgen einer stärkeren Steuerfinanzierung der 
Sozialversicherungssysteme

3.1. Budgetkonkurrenz

Eine stärkere Steuerfinanzierung unterwirft die sozi-
alen Leistungen einer verstärkten Budgetkonkurrenz. 
Die meisten Ausgabenblöcke im Bundeshaushalt ste-
hen sich nicht in Synergie, sondern in Konkurrenz ge-
genüber. Mehr Steuern zur Finanzierung für Rente, 
Gesundheit oder Pflege konkurrieren dann im Bun-
deshaushalt unmittelbar mit Mitteln für Verteidigung, 
Verkehr, Digitales, Bildung oder Infrastruktur.

Der Nachtragshaushalt vom April 2021 sieht für 
das laufende Jahr Gesamtausgaben in Höhe von 
547,7 Mrd. Euro vor und damit knapp 50 Mrd. Euro 
mehr als ursprünglich veranschlagt (vgl. BMF 2021b). 
Die Nettokreditaufnahme soll auf 240 Mrd. Euro stei-
gen – 60 Mrd. Euro mehr als geplant. Damit würde 
die Obergrenze der Schuldenregel um rund 213 Mil-
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Mit weiteren Finanzmitteln sollen beim Bundesmi-
nisterium für Gesundheit zusätzliche Ausgaben aus-
geglichen werden, die zur Bekämpfung der Co-
rona-Pandemie geleistet wurden. Allein auf die 
Impfstoffbeschaffung entfallen rund 6,2 Mrd. Euro. 
Berücksichtigt werden auch Steuermindereinnahmen 
in Höhe von rund 9 Mrd. Euro für Hilfen wie den Kin-
derbonus und weitere steuerliche Entlastungen. Vom 
Bundestag angenommen wurde auch ein Tilgungs-
plan gemäß Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 GG für die auf-
grund der Ausnahmeregelung aufgenommenen Kre-
dite. Diese Kredite sollen im Bundeshaushalt 2026 
sowie in den folgenden 16 Haushaltsjahren zurück-
geführt werden, so dass die Zuwächse für den Bun-
deshaushalt künftig geringer ausfallen und die Vertei-
lungskämpfe zunehmen werden. 

Bereits in der nächsten Legislaturperiode wird eine 
stärkere Priorisierung stattfinden, beispielsweise zwi-
schen konsumtiven und investiven Ausgaben, zwi-
schen Ausgaben für den Klimaschutz und Investiti-
onen in die Digitalisierung, oder zwischen Ausgaben 
für die einzelnen Bereiche des Systems der sozialen 
Sicherung, die bereits heute über 50 % des Bundes-
haushalts beanspruchen. Abbildung 2 stellt die ver-

schiedenen Haushaltspositionen für das Jahr vor der 
Corona-Krise einander gegenüber und verdeutlicht 
die künftig zunehmende Budgetkonkurrenz. 

3.2. Steuer- und Fiskalillusion

Steigende Steuerzuschüsse zur Sozialversicherung 
fokussieren vor allem auf die Stabilität der Arbeits-
kosten an der häufig zitierten 40 %-Grenze der so-
genannten Sozialgarantie. Allerdings bedeutet die 
Steuerfinanzierung der Sozialversicherung für den Ar-
beitgeber nicht einen Schutz vor steigenden Belas-
tungen. Hier unterliegen die Arbeitgeber einer Arbeit-
geber- oder Steuerillusion. Ansatzpunkt für diese 
Steuerillusion sind die Probleme, die sich aus der der-
zeitigen einkommensabhängigen Beitragsgestaltung 
in der Sozialversicherung ergeben. Insbesondere die 
Kopplung der Beitragseinnahmen an die Arbeitsent-
gelte und ihre paritätische Finanzierung durch Arbeit-
geber und Arbeitnehmer macht sie zu einem festen 
Bestandsteil der Arbeitskosten (vgl. BDA 2020). Stei-
gende Beitragssätze in der Sozialversicherung führen 
automatisch zu einer Erhöhung der Lohnnebenkos-
ten für die Arbeitgeber. Allerdings sind die Arbeitge-

Abbildung 2: Ausgabenstruktur des Bundeshaushalts 2019 (in Mrd. Euro und in %), Quelle: www.sozialpolitik-aktuell.de
* Forschung, Wissenschaft, Bildung und Kultur
** Verkehr und Nachrichtenwesen

Ausgabenstruktur des Bundeshaushalts 2019 (in Mrd. € und %) 

Soziale Sicherung
179,5 Mrd. €

= 50,4 %

Verteidigung
43,7 Mrd. € 

= 12,3 %

Sonstiges 
30,4 Mrd. €

= 8,5 %
Rentenversicherung
97,8 Mrd. € = 27,4 %

Arbeitsmarkt
37,6 Mrd. € = 10,5 %

Gesetz. Krankenversicherung
16,0 Mrd. € = 4,5 %

Familienleistungen
8,3 Mrd. € = 2,3 %

Sonstige Leistungen
19,8 Mrd. € = 5,4 %

Landwirtschaft und Ernährung
1,4 Mrd. € = 0,4 %

Wohnungs- und 
Städtebau

3,8 Mrd./1,1 % 

Wirtschaft und Energie
5,1 Mrd. € = 1,4 %

Öffentliche Sicherheit
6,2 Mrd. € = 1,7 %

Verkehr** 
22,1/6,2 % 

Wissenschaft* 
25,7/ 7,2 % 

Versorgungsleistungen
10,7 Mrd. € = 3 %

Zinsausgaben
17,6 Mrd. € = 4,9 %

Wirtsch. Zusammenarbeit
10,2 Mrd. € = 2,9 %

GESAMTAUSGABEN: 356,4 Mrd. €
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ber auch selbst wiederum Steuerzahler und würden 
bei einer steuerfinanzierten Bezuschussung der So-
zialversicherung zusätzlich belastet.

Arbeitgeber sind allerdings nicht nur von der ökono-
mischen Traglast steuerfinanzierter Bundeszuschüs-
se zur Sozialversicherung (negativ) betroffen. Die Ar-
beitgeber werden auch von den Auswirkungen der 
Budget- und Haushaltskonkurrenz zwischen Ausga-
ben zur sozialen Sicherung und Zukunftsinvestitionen 
erfasst. Anders formuliert: Auch Arbeitgeber haben 
ein originäres Interesse an staatlichen Zukunftsinves-
titionen in die Infrastruktur, in die Forschung, in Leh-
re und Bildung oder in das Feld der Digitalisierung. 
Eine (zunehmende) Zuschussfinanzierung der Sozi-
alversicherung mit der damit einhergehenden Bud-
getkonkurrenz kann deshalb nicht im Interesse der 
Arbeitgeber sein. 

Stabile Beitragssätze in der Sozialversicherung durch 
dynamische Bundeszuschüsse implizieren nicht nur 
eine Arbeitgeber-, sondern auch eine Versicherten-
illusion. Denn auch Versicherte sind Steuerzahler, 
die Belastungswirkungen hängen dabei von der je-
weiligen Einkommens- und Konsumposition des Ver-
sicherten ab. Dabei kennt das Steuerrecht – anders 
als in der Sozialversicherung - keine der Beitragsbe-
messungsgrenze vergleichbare Belastungsbeschrän-
kung. Steuerfinanzierung bedeutet zudem keinen 
Schutz vor Leistungskürzungen (Leistungsillusion). 
Gerade in Ländern mit einem steuerfinanzierten Ge-
sundheitswesen findet eine offene Rationierung statt. 
Hier konkurrieren die Gesundheitsleistungen mit an-
deren Budgetpositionen wie Bildung, Infrastruktur 
oder Verteidigung um die knappen Steuergelder, so 
dass diese Gesundheitssysteme i. d. R. unterfinan-
ziert sind. Hinzu kommt eine noch stärkere Abhän-
gigkeit von konjunkturellen und insbesondere auch 
politischen Einflüssen.

Schließlich unterliegen Befürworter einer dynamischen 
Steuerfinanzierung der Sozialversicherungssysteme 
einer Tragfähigkeitsillusion. Eine Tragfähigkeitsillu-
sion liegt vor, da die Umlagefinanzierung bekann-
termaßen mit einer Lastverschiebung auf kommen-
de Generationen einhergeht (vgl. Fetzer/Moog 2021, 
S. 9; Raffelhüschen et al. 2021, S. 9). Zur Schließung 
der Nachhaltigkeitslücke können sowohl Beiträge als 
auch Steuern herangezogen werden mit unterschied-
lichen Verteilungswirkungen. Die steigende Lebens-
erwartung und der medizinisch-technische Fortschritt 
implizieren finanzielle Belastungen, die in jedem Fi-

nanzierungssystem entstehen. Hier unterscheiden 
sich Beiträge und Steuern nicht grundsätzlich. Ledig-
lich in kapitalgedeckten Systemen können diese Be-
lastungen zeitlich gestreckt und vorfinanziert werden. 
Die systematische Vermischung von Beitrags- und 
Steuerfinanzierung führt wiederum zur Strukturillu-
sion. Es entsteht ein Trend zur Kostenintransparenz, 
welche die Bemühungen um strukturelle und nach-
haltige Reformen in der Sozialversicherung negativ 
beeinflusst, d. h. notwendige Strukturreformen wer-
den erschwert bzw. sogar nahezu unmöglich gemacht 
und die Selbstverwaltung entsprechend geschwächt.

3.3. Finanzierungswirkungen

Ein erhöhter Bundeszuschuss zur Finanzierung der 
sozialen Sicherung zielt darauf ab, die Finanzierungs-
basis der sozialen Sicherung zu verbreitern, da die 
Erhebung von direkten und indirekten Steuern grund-
sätzlich auf einer breiteren Bemessungsgrundlage 
fußt. Hinzu kommt, dass bei einer breiteren Finanzie-
rungsbasis, Steuern – im Unterschied zu Beiträgen 
– auch auf bisher nicht erfasste Gruppen (Immobi-
lien- und Kapitalbesitzer) ausgerichtet werden kön-
nen. Die Beitragsfinanzierung der GKV durch abhän-
gig Beschäftigte entspricht dagegen einer Lohnsteuer 
bzw. bei freiwillig Versicherten einer Einkommensteu-
er. Steuern zahlen auch Personen, die nicht sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt sind, etwa Selb-
ständige oder Beamte. Umgekehrt gibt es aber auch 
Personen, die keine Steuern zahlen, bei denen aber 
Sozialabgaben anfallen (vgl. Rürup 2005, S. 14). Die 
Bemessungsgrundlage im Einkommensteuerrecht 
enthält zudem keine Grenze, sondern umfasst sämt-
liche steuerpflichtigen Zahlungsströme. 

Das Steuerrecht kennt aber mehr Abzüge von der Be-
messungsgrundlage, so dass nicht sicher ist, dass die 
Bemessungsgrundlage der Einkommensteuer beim 
Steuerzahler größer ausfällt als die Bemessungs-
grundlage der Sozialversicherung (vgl. SVR-W 2005, 
Ziffer 563). Die Sozialversicherung arbeitet weiterhin 
nach dem Bruttoprinzip, es gibt beispielsweise keinen 
Arbeitnehmerpauschbetrag wie bei der Einkommen-
steuer, die am Nettoprinzip ausgerichtet ist, so dass 
es zu weiteren Verwerfungen kommen könnte (vgl. 
Hagist/Bührer 2017, S. 12). Zudem gestaltet sich die 
Belastung bei der Einkommensteuer redistributiv, die 
Verteilungswirkung der Mehrwertsteuer ist dagegen 
unsicher und in der Tendenz vielleicht sogar regres-
siv. Da die Belastung in der Sozialversicherung einem 
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linearen Tarif folgt, wirkt sie ebenfalls regressiv, wenn 
die bestehenden Bemessungsgrenzen berücksichtigt 
werden (vgl. Bach et al. 2016, S. 1211).

Inwieweit eine verstärkte Steuerfinanzierung die ge-
genwärtigen Probleme der Beitragsfinanzierung in der 
Sozialversicherung zu mindern vermag, lässt sich the-
oretisch nicht eindeutig bestimmen, auch weil mögli-
che Beschäftigungswirkungen stark davon abhängen, 
welche Steuern zur Finanzierung herangezogen wer-
den (vgl. Rürup 2005, S. 15; Jacobs 2020, S. 7). Von 
Bedeutung ist daher auch die Größenordnung einer 
möglichen Steuerfinanzierung. In einer Prognos-Stu-
die zur Entwicklung der Sozialversicherungsbeiträge 
ergibt sich allein für das Jahr 2040 bei konstanten 
Beitragssätzen eine Finanzierungslücke in Höhe von 
173 Mrd. Euro (Huschik et al. 2021, S. 3 ff.). Ergänzt 
man diese hypothetische Finanzierungslücke um die 
tatsächlich gezahlten Transfers des Staates an die So-
zialversicherungen, so beläuft sich die Finanzierungs-
lücke auf 495 Mrd. Euro im Jahre 2040. 

Für die GKV kommt das IGES-Institut zu dem Ergeb-
nis, dass die für das Jahr 2022 absehbare Finanzie-
rungslücke nicht mehr alleine mit Hilfe der Reserven 
der Krankenkassen ausgeglichen werden kann (Alb-
recht/Ochmann 2021, S. 6 ff.). 

Eine zusätzliche Steuerfinanzierung der GKV in Höhe 
von 14,0 Mrd. Euro entspräche einer Mehrwertsteuer-
erhöhung von 19 % auf rund 20,1 %2. Berücksichtigt 
man, dass dem Bund nur rund 50 % der Mehrwert-
steuer zugewiesen werden (den Rest bekommen Län-
der und Gemeinden), müsste die Bundesregierung 
den Mehrwertsteuersatz von 19 % auf 21,2 % erhö-
hen, um 14,0 Mrd. Euro Bundeszuschüsse über eine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer zu generieren. Jeder 
zusätzliche Steuerzuschuss in die Sozialversicherung 
in Höhe von 1 Mrd. Euro entspricht rein rechnerisch 
einer Mehrwertsteuererhöhung um 0,16  Prozent-
punkte. Die Steuerbelastung für den Steuerzahler 
variiert nach Haushaltsgröße und Einkommenshöhe. 
Rein rechnerisch entsprechen 14,0 Mrd. Euro Steu-
erzuschuss einer Steuerbelastung von rund 350 Euro 
je Erwerbstätigen pro Jahr. 

Des Weiteren resultieren bei einer erhöhten Steuerfi-
nanzierung zusätzliche Verteilungseffekte gegenüber 
der Beitragsfinanzierung. Durch den gegenwärtig ge-

währten GKV-Bundeszuschuss profitieren in der GKV 
versicherte Haushalte ohne Kinder stärker als Haus-
halte mit familienversicherten Kindern oder Alleinerzie-
hende. Nach Berechnungen des RWI-Leibniz-Instituts 
für Wirtschaftsforschung kamen von den ursrünglich 
geplanten 14,5 Mrd. Euro Steuerzuschuss nur knapp 
3 Mrd. Euro Haushalten mit familienversicherten Kin-
dern zugute (RWI 2020, S. 24 ff.). Familien mit Kindern 
werden durch Steuerzuschüsse gar nicht in dem Maße 
entlastet, wie man es erwarten würde. Hinzu kommt, 
dass privatversicherte Kinder überhaupt nicht profitie-
ren, da für sie ein eigener Beitrag entrichtet werden 
muss. Die Eltern privat versicherter Kinder beteiligen 
sich aber über den Steuerzuschuss an der Finanzie-
rung des Bundeszuschusses für die GKV. Die familien-
politisch motivierten Steuermittel in der GKV führen zu 
ordnungspolitischen Verzerrungen, da sie sich nur zu-
gunsten von gesetzlich versicherten Kindern auswir-
ken. Selbst innerhalb der GKV besteht eine Verzerrung 
zu Lasten von freiwillig zu versichernden Kindern, die 
nicht beitragsfrei mitversichert sind, sondern einen ei-
genen Beitrag zahlen müssen (auch wenn es sich hier 
nur um eine Minderheit handelt, vgl. RWI 2020, S. 9).

3.4. Dynamik der steuerfinanzierten Bundeszu-
schüsse

Das im Jahr 2021 erreichte Niveau der steuerfinan-
zierten Bundeszuschüsse zur Sozialversicherung 
stellt zunächst eine Momentaufnahme dar. Schon 
heute ist absehbar, dass bei Gültigkeit von Schul-
denbremse und Sozialgarantie die Bundeszuschüsse 
in den nächsten zwei Legislaturperioden und darüber 
hinaus eine erhebliche Dynamik erfahren werden. Die 
zusätzliche Steuerfinanzierung kann kurzfristig stabi-
lisierend wirken, mittel- bis langfristig entstehen dar-
aus aber neue Herausforderungen bzw. Belastungen. 

Der Wissenschaftliche Beirat des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie rechnete am Beispiel 
der Gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) die fi-
nanziellen Konsequenzen aus, falls die bisherige Po-
litik der so genannten doppelten Haltelinie bei Ren-
tenniveau und Beitragssatz verlängert würde. Der 
Steuerzuschuss zur Rentenversicherung müsste in 
den nächsten zwanzig Jahren von derzeit knapp ei-
nem Viertel auf die Hälfte des gesamten Bundes-
haushalts steigen. Damit würde die Politik fast jeden 
Spielraum zur Gestaltung anderer öffentlicher Aufga-
benbereiche einbüßen (vgl. Wissenschaftlicher Beirat 
BMWE 2021).

2 Back-of-the-Envelope-Rechnung anhand der Mehrwertsteuer-
einnahmen 2019 in Höhe von 243 Mrd. Euro (vgl. BMF 2021b).
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Auch in der GKV steigt vor allem angesichts der Leis-
tungsausweitungen in den letzten Legislaturperioden 
der Reformdruck. Unter der Maßgabe, dass der GKV-
Beitragssatz als Teil der Sozialgarantie in etwa kon-
stant bleiben soll, hat das Wissenschaftliche Institut 
der PKV (WIP) die künftigen Bundeszuschüsse zur 
GKV berechnet. Bei einer Ausgaben- und Einnahmen-
entwicklung wie in den letzten zwanzig Jahren (1999-
2019) würde – so die Prognose – der Steuerzuschuss 
zur GKV bis auf 83 Mrd. Euro im Jahr 2030 steigen 
müssen, um den GKV-Beitragssatz zu stabilisieren 
(vgl. Bahnsen/Wild 2021).

Für die SPV kommt das Wissenschaftliche Institut der 
PKV (WIP) zu ähnlichen Dynamiken. Gerade die kurz 
vor dem Ende der Legislaturperiode beschlossene 
Pflegereform wird in den nächsten Jahren zu erhebli-
chen Mehrkosten führen. Um sowohl die in der Pfle-
gereform 2021 geplanten Mehrleistungen als auch 
den Beitragssatz konstant zu halten, könnte der Steu-
erzuschuss bis zum Jahr 2030 auf 10,4 Mrd. Euro pro 
Jahr ansteigen. Für den Zeitraum von 2022 bis 2030 
ergäbe sich nach dieser Schätzung ein Bedarf von 
insgesamt 60,2 Mrd. Euro (vgl. Bahnsen/Wild 2021, 
S. 3 f.). Hinzu kommen steigende Belastungen durch 
die demographische Entwicklung, so dass insgesamt 
allein die SPV einen Bundeszuschuss in Höhe von 
156,5 Mrd. Euro in diesem Zeitraum benötigen wür-
de (vgl. s. o., S. 4).

3.5. Spielraum für steuerfinanzierte Bundeszu-
schüsse

Wenig diskutiert wird bisher die Frage, ob denn über-
haupt Spielraum für eine Ausweitung der Steuerfinan-
zierung in den nächsten Jahren besteht. Die OECD-
Studie Taxing Wages vergleicht jährlich die Belastung 
von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in den OECD-
Staaten durch Steuern und Sozialabgaben (vgl. OECD 
2021). Dabei werden auch unterschiedliche Haus-
haltstypen sowie verschiedene Einkommensniveaus 
berücksichtigt (vgl. Tabelle 4 für den Fall von Single-
haushalten und Durchschnittseinkommen). 

Der Steuerkeil, d. h. die Differenz zwischen den Ar-
beitskosten des Arbeitgebers und dem Nettover-
dienst des Arbeitnehmers, liegt 2019 für einen al-
leinstehenden Durchschnittsverdiener ohne Kinder im 
OECD-Schnitt bei 36,0 %, in Deutschland liegt er bei 
49,4 %. Das ist mit Blick auf die ausgewählten OECD-
Länder in Tabelle 4 nach Belgien die Spitzenpositi-

on. Die Sozialgarantie der Großen Koalition impliziert, 
dass die Finanzierungslücke nicht über eine Anhe-
bung der Beitragssätze geschlossen werden kann. 

Falls kein oder nur ein geringer Spielraum für Steuer-
erhöhungen besteht, würde der Bundeszuschuss zur 
GKV im Wesentlichen über neue Schulden finanziert, 
was wahrscheinlich heute schon der Fall ist. Der Bun-
deshaushalt sieht für das Jahr 2021 Ausgaben von 
etwa 500 Mrd. Euro vor, die durch neue Schulden in 
der Höhe von 240 Mrd. Euro zu nahezu 50 % kredit-
finanziert werden. 

Dank Nullzinsen liegen günstige Voraussetzungen für 
die Aufnahme neuer Schulden vor, dennoch führen 
Schulden zu einer Umverteilung zwischen den Ge-
nerationen, da sie letztlich auf das Verschieben von 
Steuerlasten hinauslaufen, wenn die Kredite später 
über Steuern zurückgezahlt werden müssen. Wir ver-
erben nicht nur Schulden, sondern auch kostspielige 
Verteilungskonflikte. Anders formuliert: die Entschei-
dung, heutige Finanzierungsanteile in der Sozialver-
sicherung mit Schulden zu finanzieren, hinterlässt zu-
künftigen Generationen zusätzliche Steuerlasten, die 
entsprechende Verteilungskonflikte implizieren.

„Sollte sich der Gesetzgeber jedoch in den nächs-
ten Jahren aus politikökonomischen Gründen hinrei-
ßen lassen, weitere Ausgaben zu Lasten zukünftiger 
Generationen zu beschließen oder schlicht Nichts zu 
tun, bleibt vor dem ‚Voting by feet‘ nur die Klage vor 
dem Bundesverfassungsgericht für die junge Genera-
tion und ihre Nachfolger“ (Hagist 2021, S. 16). Auch 
dies sollte die Politik bei ihren gegenwärtigen Über-
legungen zur Ausdehnung der Steuerfinanzierung in 
der Sozialversicherung berücksichtigen.

Abschließend bleibt zu diskutieren, wie sich höhere 
Bundeszuschüsse mit dem Ziel der Konsolidierung des 
Bundeshaushalts nach 2023 vertragen. Die Wirkungen 
einer Substitution von Beitrags- durch Steuerbelastun-
gen ist nicht eindeutig. Hinzu kommen Befürchtungen, 
dass die Umfinanzierung die Bemühungen um struktu-
relle und nachhaltige Reformen in der Sozialversiche-
rung erlahmen lässt (vgl. Rürup 2005, S. 12).

Schließlich besteht auch die Gefahr, dass mehr Steu-
ergelder in ein zweites Einkommensteuersystem 
münden, das nicht mit dem bestehenden allgemei-
nen Steuer- und Transfersystem abgestimmt ist und 
den Zusammenhang zwischen Beitrag und Versiche-
rungsleistung immer mehr in den Hintergrund treten 
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lässt und dadurch auch der staatliche Einfluss auf 
die Sozialversicherung zu Lasten der Selbstverwal-
tung zunimmt. Für die meisten Versicherten tritt zur 
progressiven Einkommensteuer im Steuerrecht noch 
eine proportionale in der GKV (vgl. Wille/Ulrich 2021). 
Es böte sich dann aus systematischen und vertei-
lungspolitischen Gründen an, diese beiden Abgaben 
zu vereinheitlichen und die Gesundheitsversorgung 
aus dem Staatshaushalt zu finanzieren. „Mit dem Ab-
rücken vom Prinzip der gruppenmäßigen Äquivalenz 
und dem Verlust des Versicherungscharakters ent-
steht ein anderes Versorgungssystem und es droht, 

In % der Arbeitskosten 2019 und in US-Dollar Kaufkraftparitäten (KKP)

Land3 Steuerkeil4  
(1)  
%

Einkommensteuer  
(2)  
%

Beiträge Sozialversicherung Arbeitskosten6  
(5)  

US-$ KKP
Arbeitnehmer  

(3)  
%

Arbeitgeber5  
(4)  
%

Belgien 52,2 19,9 11,0 21,3 82.002

Deutschland 49,4 16,1 16,8 16,5 84.303

Italien 48,0 16,8 7,2 24,0 61.635

Österreich 47,9 11,9 14,0 22,0 81.034

Frankreich 46,7 11,7 8,3 26,6 66.048

Ungarn 44,6 12,5 15,4 16,7 37.687

Schweden 42,7 13,4 5,3 23,9 68.056

Finnland 41,9 16,8 8,1 17,0 63.396

Slowakei 41,9 8,3 10,3 23,3 33.818

Griechenland 40,8 8,2 12,7 19,9 47.575

Spanien 39,5 11,6 4,9 23,0 56.495

Türkei 39,1 11,5 12,8 14,9 37.600

Luxemburg 38,4 15,5 10,8 12,1 80.921

Niederlande 37,3 14,8 11,7 10,7 75.638

Norwegen 35,7 16,9 7,3 11,5 72.394

Polen 35,6 6,2 15,3 14,1 38.942

Dänemark 35,4 35,6 0,0 0,0 63.426

Irland 33,2 19,7 3,6 9,9 69.266

Island 33,1 26,7 0,3 6,2 72.961

Japan 32,7 6,9 12,5 13,3 58.341

UK 30,9 12,5 8,5 9,8 65.654

Kanada 30,5 14,3 6,7 9,5 50.615

USA 29,8 15,1 7,1 7,6 61.723

Schweiz 22,3 10,5 5,9 5,9 83.958

OECD 36,0 13,7 8,5 13,8 55.587

Tabelle 4: Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge in ausgewählten OECD-Ländern 2019, Quelle: Eigene Darstellung 
nach OECD 2021

Anmerkung: Einzelpersonen ohne Kinder mit Durchschnittseinkommen.
3. Reihung der Länder nach sinkendem Steuerkeil.
4. Durch Rundung weicht (1) geringfügig von der Summe (2) - (4) ab. 
5. Inkl. Lohnnebenkosten.
6. US-Dollar Kaufkraftparitäten.

wie ein Blick auf andere Länder zeigt, eine Einschrän-
kung des bestehenden umfangreichen Leistungska-
talogs“ (vgl. Wille/Ulrich 2021, S. 27).

3.6. Steuerfinanzierung und Systemwettbewerb

Im Kontext der Steuerfinanzierung ist auch der Sys-
temwettbewerb zwischen GKV und PKV zu beachten. 
Er entsteht durch das Nebeneinander eines öffentli-
chen und eines privatwirtschaftlichen Versicherungs-
systems. Bereits die Vergleichsmöglichkeit mit dem 
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jeweils anderen System kann Anreize für Verbesse-
rungen setzen. Ein Beispiel sind medizinische Inno-
vationen, die in der PKV in der Regel schneller, häu-
figer und besser vergütet werden als in der GKV: „…
dieses Ergebnis ist im Spannungsfeld zwischen frü-
hem Zugang zu neuen Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden (gerade bei sehr langer Dauer des 
G  - BA  - Verfahrens) und Kosteneffektivität und Si-
cherung der Versorgungsqualität zu sehen“ (Walend-
zik/Abels/Wasem 2021, S. 106).

Dies führt dazu, dass Innovationen nicht nur in der 
PKV vergleichsweise schnell in den Markt kommen, 
sondern dass sich darüber hinaus die relevanten Ent-
scheidungsträger auch in der GKV mit der Frage aus-
einandersetzen müssen, ob und welche Innovationen 
in der GKV ebenfalls finanziert werden sollen. Umge-
kehrt gibt es in der GKV Instrumente, etwa zur Qua-
litätsverbesserung oder zur Ausgabendämpfung, die 
auch mit Blick auf eine Einführung in die PKV disku-
tiert werden könnten (vgl. KOMV 2019, S. 53).

Es gibt einige Beispiele, bei denen die Erstattung neu-
er Leistungen durch die PKV auch die GKV veran-
lasste, diese in ihren Leistungskatalog aufzunehmen. 
Wahltarife, Selbstbehalte und Kostenerstattung sind 
Beispiele für Elemente aus der PKV, die in die GKV 
übernommen wurden. Die DRG-Vergütungssystema-
tik im Krankenhausbereich oder die Regelungen des 
Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) 
bei der Ermittlung des Erstattungsbetrags von Arz-
neimittel-Innovationen stammen aus der GKV und 
fanden auch den Weg in die PKV. 

Dennoch besteht zwischen GKV und PKV kein Wett-
bewerb im ökonomischen Sinne, da es keine grund-
sätzliche Wahlmöglichkeit der Versicherten zwischen 
den Systemen gibt (vgl. KOMV 2019, S. 53). Nur für 
den Kreis der freiwillig Versicherten besteht eine sol-
che Option zu einem Wechsel in die PKV. Auch die 
Rückkehrmöglichkeiten von der PKV in die GKV sind 
beschränkt oder wurden fast unmöglich, vor allem um 
ein Vorteilshopping zu vermeiden.

Inzwischen führten einige Bundesländer (Hamburg, 
Bremen, Brandenburg, Berlin, Thüringen) ein pau-
schales Beihilfemodell ein oder beabsichtigen, es ein-
zuführen. Da hier bei einer freiwilligen Mitgliedschaft 
in der GKV die öffentliche Hand einen Arbeitgeber-
zuschuss gewährt, wird es für Beamte tendenziell 
attraktiver, sich in der GKV zu versichern. Es bleibt 
abzuwarten, wie sich der Zuspruch für dieses Modell 

entwickelt (vgl. Wenig 2019, S. 1). In den meisten Bun-
desländern zeigt man sich bislang eher abwartend 
oder ablehnend. Das dürfte auch daran liegen, dass 
eine Einführung des Modells zunächst die Landes-
haushalte belastet, denn für die freiwillig in die GKV 
wechselnden Beamten ist der Arbeitgeberbeitrag re-
gelmäßig zu zahlen und nicht nur wie die Beihilfe im 
Krankheitsfall. 

Insgesamt zeigen die stetig wiederkehrenden Diskus-
sionen um die Vor- und Nachteile von GKV und PKV, 
dass es einen solchen vergleichenden Systemwett-
bewerb durchaus gibt, der Anreize zur Weiterentwick-
lung beider Systeme setzen kann. Beispielsweise 
führen internationale Systemvergleiche im Bildungs-
wesen regelmäßig zu Diskussionen über Verbesse-
rungspotenziale der unterschiedlichen Systeme und 
schaffen dadurch Anreize zur Weiterentwicklung (vgl. 
KOMV 2019, S. 54). Die Vergleiche von Systemen set-
zen eine ausreichende Transparenz und Vergleichbar-
keit über Gemeinsamkeiten und Unterschiede voraus. 
Durch eine einseitige Umfinanzierung der GKV mit 
Hilfe von mehr Steuergeldern würde dieses Transpa-
renzziel beeinträchtigt.

4. Zusammenfassung und Ausblick

Die Auswirkungen des demographischen Wandels, 
des medizinisch-technischen Fortschritts, der Leis-
tungsausweitungen und die Folgen der Corona-Pan-
demie haben dazu geführt, dass mehr Steuermittel 
in die Systeme der sozialen Sicherung fließen, insbe-
sondere in die GKV und die SPV. Um das erwartete 
Defizit der Krankenkassen im Jahr 2021 zu decken, 
wurde der Bundeszuschuss um 5 Mrd. Euro auf ins-
gesamt 19,5 Mrd. Euro erhöht. Im kommenden Jahr 
2022 wird der Steuerzuschuss um 28,5  Mrd. Euro 
steigen. Im Jahr 2020 beliefen sich die Steuerzu-
schüsse in allen Zweigen der Sozialversicherung auf 
117,4 Mrd. Euro, das entspricht einem Anteil von 
23,1 % am Bundeshaushalt des Jahres 2020. Dieser 
Anteil steigt gemäß den Werten der Haushalts- und 
Finanzplanung auf 34,2 % im Jahr 2022 an.

In der Politik mehren sich Stimmen, die generell zu hö-
heren, vermeintlich problemlösenden Steuerzuschüs-
sen tendieren, auch vor dem Hintergrund, dass die 
Möglichkeiten zur Erhöhung der Beitragssätze be-
grenzt bleiben, will man die 40 %-Grenze der Sozi-
algarantie auch künftig einhalten. Aus diesem Trend 
zur verstärkten Steuerfinanzierung ergeben sich zahl-
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reiche haushalts- und wirtschaftspolitische Illusionen 
und Gefahren: 
• Falls über Steuern nicht nur versicherungsfremde 

Leistungen finanziert werden, verstößt die Steuerfi-
nanzierung gegen das gruppenmäßige Äquivalenz-
prinzip und schwächt damit den Versicherungscha-
rakter der GKV.

• Die systematische Vermischung von Beitrags- und 
Steuerfinanzierung führt in der Tendenz zu einer 
Kostenintransparenz, welche die Bemühungen um 
strukturelle und nachhaltige Reformen in der GKV 
negativ beeinflusst. 

• Steuerfinanzierungsspielräume bestehen am ehes-
ten bei der Mehrwertsteuer, die aber regressive Ver-
teilungseffekte besitzen kann.

• Größerer Spielraum für eine Ausweitung der Steu-
erfinanzierung in den nächsten Jahren dürfte kaum 
gegeben sein, das heißt mehr Steuerzuschüsse für 
die Sozialversicherungssysteme werden unterm 
Strich zu einer höheren Neuverschuldung führen.

• Mit dem Ausbau der Steuerfinanzierung ist die Ge-
fahr verbunden, dass der bisher auch europarecht-
lich abgesicherte Charakter der Gesetzlichen Kran-
kenversicherung (GKV) als geschütztes System der 
sozialen Sicherung unterminiert wird.

• Die Erhöhung der Steuerfinanzierung der Sozialver-
sicherungssysteme leistet verschiedenen Formen 
von Steuer- und Fiskalillusion Vorschub:

 o Steuerfinanzierung bedeutet nicht automatisch 
einen Schutz vor einer steigenden Belastung der 
Arbeitgeber (Arbeitgeberillusion).

 o Steuerfinanzierung bedeutet nicht automatisch 
eine generationengerechte Finanzierung bezie-
hungsweise eine Verbesserung der Tragfähigkeit 
der Finanzierung umlagebasierter Systeme (Trag-
fähigkeitsillusion). 

 o Steuerfinanzierung impliziert keinen Schutz vor ei-
nem Belastungsanstieg bei den Versicherten (Ver-
sichertenillusion).

 o Steuerfinanzierung bedeutet keinen Schutz vor 
Leistungskürzungen (Leistungsillusion).

Eine stärkere Steuerfinanzierung unterwirft die sozi-
alen Leistungen einer verstärkten Budgetkonkurrenz. 
Die meisten Ausgabenblöcke im Bundeshaushalt ste-
hen sich nicht in Synergie, sondern in Konkurrenz ge-
genüber. Mehr Steuern zur Finanzierung für Rente, 
Gesundheit oder Pflege konkurrieren dann im Bun-
deshaushalt unmittelbar mit Mitteln für Verteidigung, 
Verkehr, Digitales, Bildung oder Infrastruktur. Schon 
heute ist absehbar, dass bei Gültigkeit von Schulden-
bremse und Sozialgarantie die Bundeszuschüsse in 

den nächsten zwei Legislaturperioden und darüber 
hinaus eine erhebliche Dynamik erfahren werden.

Inwieweit eine verstärkte Steuerfinanzierung die ge-
genwärtigen Probleme der Beitragsfinanzierung in 
der Sozialversicherung zu mindern vermag, lässt sich 
theoretisch nicht eindeutig beantworten, auch weil 
mögliche Beschäftigungswirkungen stark davon ab-
hängen, welche Steuern zur Finanzierung herange-
zogen werden.

Aus gegenwärtiger Perspektive besteht kein oder nur 
ein geringer Spielraum für Steuererhöhungen. Der 
Bundeszuschuss zur Sozialversicherung würde dann 
im Wesentlichen über neue Schulden finanziert, die 
zu einer Umverteilung zwischen den Generationen 
führen, da sie letztlich auf das Verschieben von Steu-
erlasten hinauslaufen, wenn die Kredite später über 
Steuern zurückgezahlt werden müssen. Wir vererben 
damit nicht nur Schulden, sondern auch kostspielige 
Verteilungskonflikte. 

Die familienpolitisch motivierten Steuermittel in der 
GKV führen insofern zu ordnungspolitischen Verzer-
rungen, als sie sich nur zugunsten von gesetzlich ver-
sicherten Kindern auswirken und selbst innerhalb der 
GKV besteht eine Verzerrung zu Lasten von freiwillig 
zu versichernden Kindern, die nicht beitragsfrei mit-
versichert sind, sondern einen eigenen Beitrag zahlen 
müssen. In der Diskussion über eine verstärkte Steu-
erfinanzierung ist daher auch das Verhältnis von GKV 
und PKV zu beachten. Privatversicherte finanzieren 
den GKV-Steuerzuschuss als Steuerzahler mit, ohne 
davon zu profitieren. Im Kontext der Steuerfinanzierung 
ist auch der Systemwettbewerb zwischen GKV und 
PKV zu diskutieren. Er entsteht durch das Nebeneinan-
der eines öffentlichen und eines privatwirtschaftlichen 
Versicherungssystems. Bereits die Vergleichsmöglich-
keit mit dem jeweils anderen System kann Anreize für 
Verbesserungen setzen. Ein Beispiel sind medizinische 
Innovationen, die in der PKV in der Regel schneller, 
häufiger und besser vergütet werden als in der GKV.

Die nächste Legislaturperiode wird für die künftige 
Finanzarchitektur der gesetzlichen Krankenkassen 
von großer Bedeutung sein. Der Arbeitsmarkt könnte 
länger pandemiebedingt belastet bleiben und damit 
auch die Entwicklung bei den Beitragseinnahmen. Es 
wird zu entscheiden sein, ob die zugesagten Steuer-
zuschüsse zur GKV länger als nur ein oder zwei Jahre 
gezahlt werden oder ob man höhere Beitragssätze in 
der Sozialversicherung akzeptieren will. 
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Das Dilemma der widersprüchlichen Einschätzun-
gen zum Finanzierungsmix aus Beiträgen, Steuern 
und neuen Schulden besteht darin, dass es bislang 
keine verbindliche Festlegung für den GKV-Finan-
zierungsmix gibt. In einem beitragsfinanzierten GKV-
System sollte sich die Steuerfinanzierung auf ver-
sicherungsfremde Leistungen beschränken, sonst 
wird sie zum Spielball der Politik. Eine klare, wissen-
schaftlich abgeleitete Definition versicherungsfrem-
der Leistungen gibt es nicht, so dass gegenwärtig 
Steuermittel in der GKV und der SPV nicht zielge-
nau eingesetzt werden und der Systemwettbewerb 
zur PKV verzerrt wird. Die fehlende Definition versi-
cherungsfremder Leistungen kommt der Politik aber 
entgegen, da sie keine regelgebundenen Handlun-
gen mit Blick auf eine transparente Finanzierung vor-
nehmen muss.
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